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Merkblatt der 

Berliner Qualitäts- und Handelsklassenkontrolleure 

über die Kennzeichnung von Eiern 
gemäß den geltenden Qualitäts- und Kennzeichnungsvorschriften der EU-Verordnungen Nr. 

1308/2013, Nr. 1234/2007, Nr. 2023/2465, Nr. 2023/2466, Verordnung über Vermarktungs-

normen für Eier, Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung sowie der Preisangabeverordnung 

 

1. Beim Lose-Verkauf von Eiern sind folgende Kennzeichnungen anzubringen:  

➢ auf dem Regal oder auf einem Schild bei der Ware: 

• Güteklasse: „Güteklasse A“, „A“ allein oder in Verbindung mit der Angabe „frisch“, oder „frische Eier“ 

• Gewichtsklasse: XL - Sehr groß: 73g und mehr, L - Groß: 63 bis unter 73g, M - Mittel: 53 bis unter 63g, S - Klein: unter 53g 

• Art der Legehennenhaltung: „Eier aus ökologischer Haltung“, „Eier aus Freilandhaltung“ oder „Eier aus Bodenhaltung“ 

• Mindesthaltbarkeitsdatum: “Mindestens haltbar bis (Tag, Monat)“ 

• Erläuterung des Erzeugercodes: siehe Erläuterung auf der Rückseite 

• Stückpreis 

➢ auf dem Ei: 

• Erzeugercode: z.B. „0-DE-2356631“ 

 

2. Kleinpackungen von Eiern müssen folgende Kennzeichnungen tragen: 

➢ auf der Verpackung: 

• Name und Anschrift des Verpackers / Umpackers oder des Veranlassers der Verpackung, z.B. „abgepackt für…“ und der Code 

der Packstelle: z.B. „DE-032417“ 

• Güteklasse: „Güteklasse A“, „A“ allein oder in Verbindung mit der Angabe „frisch“, oder „frische Eier“ 

• Gewichtsklasse: (s. oben); ggf. „Eier verschiedener Größen“ – mit der Angabe des Netto-Gesamtgewichts! 

• Art der Legehennenhaltung: „Eier aus ökologischer Haltung“, „Eier aus Freilandhaltung“ oder „Eier aus Bodenhaltung“ 

• Mindesthaltbarkeitsdatum: “Mindestens haltbar bis (Tag, Monat)“  

• Erläuterung des Erzeugercodes: siehe Erklärung auf der Rückseite 

•  Besondere Aufbewahrungsanweisung: Empfehlung an die Verbraucher, die Eier nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur zu   

         lagern. 

• Anzahl der in der Packung enthaltenen Eier 

• Gesamtpreis der Packung  

➢ auf dem Ei: 

• Erzeugercode: z.B. „0-DE-2356631“ 

3. Weitere zulässige Kennzeichnungen:  

• „Extra“ oder „Extra frisch“ bis zum neunten Tag nach dem Legedatum  

• Angaben zur Art der Fütterung, Herkunft, Legedatum, empfohlenes Verkaufsdatum, Kühldatum 

• Hinweise für den Verbraucher, betriebsinterner Code 

Phantasiebezeichnungen wie: „Gras- oder Landeier“, „tierschutzgerecht“ etc. sind nicht zulässig!  

 

Eier müssen binnen 28 Tage nach dem Legen an den Verbraucher abgegeben werden. 
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Weitere Informationen unter: 

 

www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Vermarktungsnormen/Eier/eier_node.html 

 

 

 

 
Rückfragen an: 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

Abt.: Ordnungsamt 

Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 

Handelsklassen- und Qualitätskontrolle, Preisangabenüberwachung 

Königin-Luise-Straße 92 

14195 Berlin 

 

 

Herr Klippel 

Tel.: 90299-8527 (Mo. – Fr.: 08:00 bis 11:00 Uhr) 

E-Mail: vetleb@ba-sz.berlin.de 

 

 

 

http://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Vermarktungsnormen/Eier/eier_node.html

